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Teil III: Brfassungs-, Vergleichs- und Auskunftsmittel

Dieser Teil des ZFO sichert eine einheitliche Erfassung 
aller operativ erforderlichen Daten und gewährleistet 
die ständige Auskunftsbereitschaft der ZKG, eine schnel
le Einordnung von Einzelfeststellungen in die operativ 
bekannten Zusammenhänge und Bearbeitungskonzeptionen 
als Grundlage richtiger Entscheidungen und eine ziel
strebige Verdichtung'und ständige Abrufbarkeit der vor
handenen Erkenntnisse zu Banden, Personen, Objekten und 
Aktivitäten.

Zu erfassen sind:

Erkannte Hintermänner und Inspiratoren,

kriminelle Menschenhändlerbanden und deren Angehöri
ge j

Werber, Kuriere, Auftraggeber u.a.,

andere Verbindungen der Banden; Stützpunkte, Anlauf
stellen, Deckadressen und Decktelefone, ¥ohnobjekte 
und Tamfinnen, Autowerkstätten, Autovermietungen, 
Tankste1len,

Fälscher und deren Werkstätten,

geschleuste Personen, Rückverbindungen geschleuster 
Personen,

Schleuser ohne Verbindungen zu Menschenhändlerbanden,


